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I. Die Berufung der Klägerln gegen das urte" des Amtsgerichts Hamburgvom
28.04..2010 (A%.:20A C 234109) wird zurOckgewiesen.

11. Die Kosten des Berufungsverfahrens trägt die Kligenn.

111. Das Urteil Ist vorläufig vollstreckbar. .

GIBnde:

I.

Oit Klägerin, ein Energieversorgungsuntemetvnen, versmgt die Beklagte mit Erdgas, das

diese fOr HaushaJtszwe~e benötigt. Sie begehrt Restzahlung der fOr den Zeitraum vom

1006.2005 bis z\Jm 09.06.2008 in Rechnung gestellten. Entgefte.

Die Klägenn ist ein Tochteruntemehmen der E.ON Hanse AG, die 2003 aus dem Zusam-

m4nschluss der Schleswag AG, der HEINGAS Hamburger Gaswerke GmbH und der HGW

HS1se Gas GmbH hervorgegangen ist und zum 01.09.2008 ihr Vertriebsgesehäft strom und

Gas auf die Klägerin ausgegliedert hat. Im Zuge dieser Umstrukturierung sind aUe Strorn-
und Gaslieferungsverträge der E.ON Hanse AG sowie die hierauf beruhenden Ansprüche

alf die KlAgerin Obergegangen.

Im Jahr 2002 schloss die Beklagte mit HEIN Gas einen Erdgaslieferungsvertrag (Anlage K2).

Dieser sieht einen verbrauchsunabhängigen Grundpreis sowie einen Arbeitspreis fOr die ab-

genommene Gasmenge vor. In dem Vertrag heißt es unter anderem:

ZJff. ~ HEIN GAS Ist berechtigt, ihre Preise der PreI86ntwickJung auf dem Wstm&-

markt anzupassen.

ZIff. 5. Die umseilig gedruckten Allgemeinen Bestimmungen zum Sondsrvertrag

HEIN Klassik, Hein Vario, HEIN Komfort und HEIN Hinz und Kunzt der HEIN Gas

Hamburger GBswsrlce GmbH (Anlage K3, BI. 36 d.A.) sind BestandteR dieses V~~

trags.

Die Allgemeinen Bestimmungen lauten auszugsweise:
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Ziff. 1.3. Die GasliefenJng erfolgt gemäß der "Verordnung aber AJJgemeine Bedin-

gungen fOr die Gasversorgung von Tarifkunden" (AVBG8sV) vom 21. Juni 1979

(8GB!. I S, 676) in der jeweIJs gOltigen Fsssung. Bei WidersprOchen haben die Be-

stimmungen dieses Vertrages vor denen "er AVBGasV Vorrang,

Ziff. 2.1. Bei Preisänderungen wird der Kunde vorab infonniert. Dies kann schriftlich,
aber auch durch öffentliche Bekanntmachung etfoIgen. Die Anderungen werden zu

dem in der Bekanntmachungllnfonnation genannten Termin wirksam.

Gemäß 1.3. der A1l$lemeinen Bestimmungen zum Sondervertrag in Verbindung mit §32 Aha.
1 AVBGasV steht es der Klägerin offen, sich jeweils mit einer KUndigungsfrist von einem

Monat zum Abtauf der MindestvertragsJaufzeit von einem Jahr und sodann mit einer Frist von

einem Monat zum Ende des Kalendermonats von den Verträgen zu lösen.
~'.

Infolge einer Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes versandte die K1äg8rin am

10.04.2007 ein Schreiben, in dem es unter anderem heißt

"Diese [d.h. AVBGasV] wird hiermit durch di& GasGW und die zugehörigen Ergan-
zenden Bedingungen der E.ON Hanse AG ersetzt.

... And&nJngen der PreIse oder UnS6f9f' Ergänzenden Bedingungen erfolgen künftig

nach § 5 Abs. 2 GasGVV. Dies bedeutet tOr SI&, dass z.8. eine Preisanpassung Ih-

nen gegenOber nicht wirksam wird, sollten Sie Ihren Vertrag fristgem#ß kilndigen und

innerhalb eines Monats nach Zugang der KOndigung einen Vertragsschluss mit einem

anderen Anbieter nschweis9n kiJnnen.

Anderungen wie z.B. PreiserhtJhungen gelten nur dann, wenn wir Sie mindestens 6

Wochen vor Inkrafttreten öffentlich und auf UfISfH9r Intemetseit& bekanntgeben. .Zu-
sitz/ich werden Sie von uns per Brief persfmllch Informiert. •

Wegen des weiteren Inhalts wird auf dieses Schreiben verwiesen (Anlage K4). Im Umschlag

war ein Exemptar der Verordnung Ober Allgemeine Bedingungen fOr die Grundversorgung
von Haushaltskunden (GasGW) beigejegt.

Die KIAgerin nahm im Zeitraum vom 01.08.2005 bis zum 01.08.2008 mehrfach Preiserhö-

hungen vor. Wegen der Erhöhungen im Einzelnen wird auf die Ktagschrift vom 12.10.2009 .
verwiesen. Die Preisänderungen wurden jeweils in übereinstimmung mit § 4 Abs. 2
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AVBGasV beziehungsweise § 5 Abs. 2 S. 1 GasGW öffentOch in Tageszeitungen sowie auf

der Intemetseite der Klägerin bekannt gemacht. Seit dem 01.06.2007 wurde die Beldagte

zusätzlich durch briefliche Mitteilung auf die Preisanpassungen hingewiesen.

Die Beklagte widersprach den Preiserhöhungen der KtAgerin erstmals mit Schreiben vom

18.07.2005 (Anlage K 8), In diesem heißt es auszugsweise:

•... mit Ihrem Schreiben vom Q7. Juli 2005 teiJen Sie mit, dass sich der Gaspreis ab

dem 01.08.2005 um 0,58 ctlkWh netto arh6ht. Diese ErhtJhung halte ich angesichts

der Entwicklung des Gaseinkaufspreises fDr unbillig. Da Sie den Nachweis der BiHJg-

keit nicht erbracht haben, ist der von Ihnen geltend gemachte Anspruch nach § 315

Absatz 3 Satz 28GB nicht fI1Jlig."

Auch den weiteren PreJaanpassungen widersprach die Beklagte jeweils und behielt die auf

der Erhöhung beruhenden Rechnungsbeträge ein.

Das Amtsgericht hat die Klage abgewiesen.

Oie Klagenn wendet sich unter Vertiefung ihres erstinstanz1ichen Vortrags gegen das ange-

griffene UrteiL Sie vertritt die Auffassung, sie habe die Preise bis zum 31.05.2007 auf Grund-
lage des vertraglichen Anpassungsrechts aus Ziff. 4 wirksam erhöht. Die .WArmemarktkfau-

sei" sei wirksam: Sie benachteilige die Beklagte nicht unangemessen. Aus der Formuierung

.ist berechtigt" folge, dass der K1Agenn bei der Preisanpassung ein Ermessenspieh'aum zu-

stehe, der wiederum zur Annahme eines offenen Preisanpa&.sUngsrechts fOhre. Preisanpasw

sungen auf dieser Grundlage unterlägen der Billigkeitskontrolle nach §315 Abs. 3 BGB. Eine

unangemessene Benachteiligung se} dadurch ausgeschiossen.

Selbst wenn die Klausel gegen § 307 Abs. 1 8GB verstoße, lasse sich ein einseitiges Preis--

äflderungsrecht jedenfaUs im Wege einer ergänzenden Vertragsauslegung heJ1etten. Zum

einen ergebe sich dies aus der Vereinbarung der Preisvariabilität als solcher. JedemaHs f0l-

ge aus § 306 Abs. 28GB die Notwendigkeit einer ergänzenden Vertragsauslegung. Die er-

satzlose Streichung der Preisanpassungsklausel fUhre zu einem Ergebnis, dass den beider-

seitigen Interessen nicht mehr in vertretbarer Weise Rechnung trage, indem es das Ver·

tragsgefOge völlig einseitig zugunsten der Beklagten verschiebe. Die Beklagte hätte nälnüch
so einen Anspruch auf Belieferung zu einem Festpreis. Einen solchen gewähre die Klägerln

jedoch nur unter hier nicht vorliegenden Voraussetzungen. Überdies sei es tor die K1ägerin

unzumutbar, die Beklagte zu einem Preis zu beliefem, der nicht dem objektiven Wert des
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Gases entspreche. Die unzumutbare Belastung ergebe sich außerdem daraus, dass der

KIAgenn ROckforderungsansprOche alter Kunden drohten, in deren Verträgen die streffige

Preisanpassungsklausel enthalten sei. Dies rohre zu einem ~samtrOckforderungsrisiko von
etwa 749 Mio. €. Bei ersatzloser Streichung der Preisanpassungsklausel werde die Beklagte

schlJeßllch auch deshalb unangemessen bevorteüt, weil sie bei Unwirksamkeit nur der Preis-
anpassungsklausel besser stünde als bei vollständiger Unwirksamkeit des Vertrags. Das

KOndigungsrecht der Klägerin aus Ziffer 1.3. der Allgemeinen Bestimmungen zum Sonder-

vertrag i.V.m. § 32 Abs. 1 AVBGasV lasse die unzumutbare Belastung auch nicht entfallen.

Angesichts der Rechtsprechung zu Preisanpassungsklau~eln in GasDeferungsverträgen bis
200812009 habe sie keinen Anfass gehabt, den Uefervertrag zu kOndigen. Die kn Vertrag

entstehende RegelungslOcke sei durch ROCkgriff auf eine den Vorgaben des §4 Abs. 1 und

2 AVBGasV vollständig entsprechende Anpassungsklausel zu schließen.

Seit dem 01.06.2007 habe sie, die Klagenn. die Preise auf Grundlage einer dem gesetzli-

chen Anpassungsrecht des § 5 GasGW entsprechenden Klause+ erhöht. § 5 GasGW sei

wirksamer Bestandteü des Sonderkundenvertrags geworden. Dadurch seien die Soncierkun-
den mit den Vertragskunden gleichgestellt worden, wetches eine unangemessene Benach-

teiligung der Beklagten ausschJJeße. Die K1ägerin habe Ober § 4 AVBGasV, der ergänzend in

den Sonderkundenvertrag einbezogen gewesen sei, die Vertragsbedingungen einseitig än-

dern können. Dies sei durch das Schreiben vom 10.04.2010 geschehen. Die ursprOnglich in
dem Vertrag enthaltene WarmemarktkJausel sei durch § 5 GasGW ersetzt worden. Das

Schreiben sei insoweit klar und verständlich gewesen. Die Beklagte habe der Anderung
durch fortgesetzten Gasbezug konkludent zugestimmt. Dies reiche aus, damit die Neufas-

sungen der AGB Vertragsinhalt würden.

Jedenfalls habe die Beklagte ein der Regelung des § 315 BGB entsprechendes· Anpas-

sungsrecht der Klägerin anerkannt, indem sie mit ihrem Wrderspruchsschf'Jiben nur die Un-

billigkeit der Preiserhöhung angegriffen und er1dart habe, sie wQrde eine angemessene An-

hebung der Preise akzeptieren.

Die KIAgenn beantragt,

abindemd die Beklagte zu verurteilen. an die Klägertn 619,68€ zuzüglich
Zinsen in Höhe von 6 Prozet:rtPunkten Ober dem Baalszlnsaatz seit
Rechtshängigkeit zu zahJen.



Die Beklagte beantragt,

die Berufung gegen das Urteil des Amtsgerichts Hamburg vom

28.04.2010, Az. 20A C 234109, zurückzuweisen.

Die Beklagte ist der Ansicht. die streitgegenständlJche Klausel verstoße gegen § 307 Abs. 1

S. 1 BGB und sei daher unwirksam. Der Klausel könne keine Verpflichtung des Energiever-
sorgers entnommen werden, die Preise einer Preisermäßigung auf dem WArmernarkt anzu-

passen Zudem lasse die Klausel nicht erkennen, welcher Wärmemarkt gemeint set und

nach welchen Kriterien die Preisanpassung erfofgen solle.

Ein ROckgriff auf die Preisanpass~ngsregelungen der §§ 4 Abs. 1 AVBGasV bzw. § 5 Abs. 2

GasW im Wege der ergänzenden Vertragsauslegung sei nicht zulässig.

Die Parteien hätten keine Preiserhöhungen vereinbart. Die Beklagte habe den Erhöhungen

nicht zugestimmt. In der Entnahme von Gas aus dem Versorgungsnetz liege keine entspre-

d1ende Ertdärung.

SChließlich sei durch das Schreiben der Klägerin vom 10.04.2007 der streitgegenständltche

Vertrag nicht auf die GasGW umgestellt worden. Es fehle an einer einvernehmlichen Ver-

tragsänderung.

Wegen des weiteren Sach- und Streitstands wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst

Anlagen Bezug genommen.

11.
Die zulässige Berufung ist unbegrOndet.

Der K1Agenn steht fOr den streitigen Zeitraum kein weiterer Zahlungsanspruch fOr das ge1ie-

ferte Gas gemäß § 433 Abs. 28GB zu. Die von der Klagenn vorgenommenen Preiserhö-

hungen waren nicht wirksam. Die vertragliche Preisanpasaungsk!ausel halt einer AGB-

rechtlichen InhaJtskontroile nicht stand (1.). An die Stelle der unwirksamen Klausel tritt weder

kraft Gesetzes ein dem § 4AVBGasVentsprechendes PreJsanpassungsrecht, noch steht der

Klägerin im Wege der ergänzenden Vertragsau.slegung ein Recht zur Preisanpassung zu

(2.). Die Beklagte hat die Preiserhöhungen nicht insoweit anerkannt. als sie der BitUgkeit ent..

sprechen (3.). Auch seit dem 01.06.2007 waren die Preisanpassungen fOr die Beklagte nicht
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verbindlich. Die K1ägerin hat den SondergasliefenJngsvertrag nicht mit Wirkung vom

01.06.2007 wirksam geändert (4.).

1. Die von der KJägerin in Ziff. 4 des Gassondervertrags verwendete Preisanpassungsklausel

ist gemäß § 307 Abs. 1 BGB unwirksam.

a) Die Preisanpassungsregelung unterliegt der Inhaltskontrolle nach §307 Abs. 18GB. Die

streitgegenständliche Klausel ist Tell eines durch die Klagenn vorformulierten Vertrags Ober
die Erdgasversorgung von Sonderkunden. § 310 Abs. 28GB schließt bei Verträgen der

Gasversorgungsuntemehmen über die Versorgung von Sonderabnehrnem mit Gas lediglich

die Anwendung der §§ 308 und 3098GB aus. Die Anpassungsklausel ist der gerichtlichen

Korrtmlie auch nicht unter dem" Gesichtspunkt der Vertragsfreiheit entzogen. Sie stellt keine

die Preise unmittelbar regelnde Vereinbarung dar. Vielmehr handeJt es sich um eine schlich-
te Preisnebenabrede, die der tnhaltskontrolle des §3078GB unterfäut (vgJ.BGH, NJW 2009,

2662, Rn. 18). Schließlich ist eine gerichtliche ÜberprUfung nicht durch § 307 Abs. 38GB

ausgeschlossen. Zift. 4 des Erdgassondervertrags stellt keine rein dekIaratorische Regelung

dar, die ausschließlich das Gesetz, eine Verordnung oder eine vergleichbare Regelung ~

dertlolt. Die Regelung des § 4 AVBGasV - welche e;n Preisänderungsrecht enthält - gilt nur

fOr Talifkunden. Die Bekfagte ist aber Sonder1wnde.

b) Die von der Klägerin verwendete Preisanpassungsklausel benachteiligt die Beklagte un-

angemessen entgegen den Geboten von Treu und Glauben. Ekle unangemessene Benach-
teiligung durch Preisanpassungsktausetn liegt vor, wenn

"sie nur das Recht {des Versorgungsuntemehmens] vorsehen, Erhi5hungen ihrer
Gasbezugskosten an ihre Kunden weiterzugeben, nicht aber die Verpflichtung, bei
gesunkenen Gestehungskosten den Preis zu senken. Chancen und Risiken einer
Veränderung der Gasbezugsk08ten werden damit zwischen den Parleitm ungleich
verteilt. Eine Preisanpassungsk/ausel muss aber das vertragliche
AquivalenzverhSJtnis wahren und darf dem Verwender nicht die M6g1ichkeit geben,
aber die AbwtJfzung konkreter Kostensteigerungen hinaus einen zusIJtzlichen Gewinn
zu erzielen· (BGH, NJW 2010, 993, Rn. 25).

Nach diesen Grundsätzen liegt eine unangemessene Benachteiligung der BekJag1envor. Die

von der KlAgenn verwendete Anpassungsklausel enthalt jedenfaJls in der gebotenen kunden-

feindlichsten Auslegung (vgl. BGH, NJW 2010,993, Rn. 25; BGH, NJW 2008,2172, Rn. 19)

keine Verpflichtung, gefallenen Gasbezugskosten nach gleichen Maßstäben w;e gestiegenen

Kosten Rechnung zu tragen und vers~afft der 'K1agenn aus diesem Grund die MögUchkeit
einer ungerechtfertigten Erhöhung ihrer Gewimspanne.

Die Fonnulierung:
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"HEIN GAS ist bel1JChtigt [Hervothebung nur hierj. ihm Preise der PreisentwickJung
auf dem Mnnemarld anzupassen.· JAsst eine Auslegung zu, nach der die KlAgenn
.zwar berechtigt, nicht aber verpflichtet ist. nach gleichlaufenden MaßslM>en zu be-
stimmten Zeitpunkten eine Preisanpassung unabhiJngig davon vorzunehmen, in weI-
ehe Richtung sich die Gasbezugskosten seit VertTagsschluSB oder seil der letzten
Preisanpassung entwickelt haben" (BGH, N.JW2010, 993, Rn. 27).

Eine solche Verpflichtung ergibt sich auch nicht durch die Formulierung .anzupassen". Aus
dieser folgt lediglich, dass die Entwicklungen auf dem Wärmemarid Maßstab für eine Preis-

änderung der Klägerin sein sollen (vgl. BGH, Nm 2010, 993, Rn. 27). Eine engere Bindung

im Sinne eines vorJständigen Gleichlaufs lasst sich dadurch jedoch nicht ableiten.

Die Anforderungen, welche das gesetzliche Preisanpassungsrechts aus § 4 AVBGasV statu-
iert. nämlich insbesondere auch eine Pflicht zur Preissenkung bei entsprechender Entwick-

lung der Preise auf dem Wämlemarkt, können nicht wegen der Leitbildfunktion der gesetzn-

chen Nonn in die AnpassungskJausel hineingelesen werden. Denn nach der Rechtsprechung

des BGH, der sich die Kammer anschUeßt, kommt die LeItbildfunktion des § 4 Abs. 1 und 2
AVBGasV nur zum Tragen, weM die Prelsanpassungsklausel das gesetzliche Preisanpas-

sungsrecht unverändert Obemimmt (vgl. BGH. NJW 2010, 993, Rn. 29). Das ist durch die

streitgegenstandUche Klausel nicht geschehen. Das gesetzliche Preisanpassungsrecht ge.-
mäß §4 Abs. 2 AVBGasV lautet:

.).nderungen der slJgemeinen Tarife und Bedingungen werden erst nach (jffentHcher

Bekanntgabe wirksam. •

Diese Vorschrift wurde nicht wörtlich unverändert Obemommen. Auch inhalUich weicht das
vertragliche Preisanpassungsrecht von dem gesetzlichen ab. Letzteres enthält wegen der

Bindung des Allgemeinen Tarifs an bitrrges Ermessen die durch ergAnzende Auslegung ge-

wonnene Pflicht des Versorgungsuntemehmens zur Preisanpassung, wenn die Preisent-

wicklung fOr den Kunden gOnstig ist (vgl. BGH, NJW 2010. 993, Rn. 29). DIe vertragliche

KlauseJ sieht indes nach der gebotenen kundenfeindlichsten Auslegung gerade keine Ver-

pflichtung zur Preissenkung vor.

Es ist letztlich kein Widerspruch darin zu sehen, dass In die vertragliche Anpassungsktausef

nicht ebenso wie bei der gesetzlichen Preisanpassungsmöglichkeit die Pflicht hineingelesen

wird, auch Preissenkungen weiterzugeben. Dies folgt aus dem unterschiedlichen Maßstab,

der bei der Auslegung anzulegen ist. Gesetze sind nach ihrem objektiven Sinn weder zu-

gunsten der einen noch zugunsten der anderen Partei auszulegen. Set WilienserkJärungen

ist auf den objektiven EmpfAngerhcrizon1 abzustellen, wobei allerdings § 305c Abs. 2 8GB

bei der Verwendung allgemeiner Geschäftsbedingungen Zweifel zu Lasten des Verwenders
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gehen und zudem nach der Rechtsprechung des BGH (s.o.) die kundenfeindlIchste Ausle.-

gung zugrunde zu legen ist

c) Die streitgegenständliche Klausel benachteiligt die Beklagte Oberdies deshalb unange-

messen, weil sie nicht hinreichend klar und verständlich ist, § 307 Abs. 1 S. 28GB.

Das Transparenzgebot verpflichtet den Verwender, die Rechte und Pflichten seines Ver-

tragspartners in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen mögtichst klar und durchschaubar

darzustellen. Es soll verhindern, dass der Verwender durch einen ungenauen Tatbestand

oder eine ungenaue Rechtsfolge ungerechtfertigte Beurteilungsspielräume in Anspruch

nehmen kann .. Preiserhöhungsklauseln mOssen grundsAtzUch die Voraussetzungen sowie
den zulässigen Umfang der Erhöhungen ko~tisieren (PalandtiGrOneberg, 69. Auflage, §

307, Rn. 23, BGH, NJW 1980,2518,2519; BGH, NJW 1986,3134,3135).

Oie von der K1ägerin verwendete Preisanpassungskl8use! wird diesen Anforderungen nicht

gerecht Aus der FonnuJierung .HEIN-GAS ist berechögt, ihre Preise der PreisentwickJung

auf dem Wärmemarld anzupassen- wird nur der Anlass der Preiserhöhungen ersichUich. Oie

Klausel enthalt aber nicht die erforderlichen Angaben Ober die quantitative Gewichtung der

Kriterien, die bei einer Preisanpassung zu berOcksichtigen sind. Ferner llIsst sie nicht erken-

nen, tn welchem Umfang die Erhöhung der Gasbezugskosten eine Erhöhung des Entgelts

gegenOber der Beklagten ermöglicht. Die Benutzung des Verbs "anpassen" eröffnet einen

Spielraum, der keine Einzelheiten erkennen lässt. Vor diesem Hintergrund kann offen blei-

ben, ob durch die generelle Bezugnahme auf die Preisentwicklung auf dem WArmemarkt die

Bezl.'9sgrößen fOr eine Preisanpassung bereits deshalb ausreichend deutlich werden, weil

der Gesetzgeber in § 24 AVBFemwArmeV selbst den Begriff des Wärmemarkts zugrunde

legt.

Eine tatbestandliehe Konkretlslerung hinsichtlich Anlass, Voraussetzungen und Umfang des

Preisanpassungsrechts ist vorliegend auch nicht ausnahmsweise entbetlrlich. Die Recht-

sprechung des Bundesgerichtshofs zu Preisanpassungsk~auseln, die das gesetzliche hl-
passungsrecht nach § 4 AVBGasV unverändert Clbemehmen, ist auf den vorliegenden Sach-

verhalt nicht Ubertragbar. In derartigen Fällen mClssen die Voraussetzungen, die aus der

Bindung an den Maßstab des billigen Ermessens folgen, nicht vom Verwender dargelegt

werden (vgl. BGH, Urteil vom 14.07.2010, Az.: VIII ZR 246108 = 8eckRS 2010, 18944, Rn.

33ft.). Diese Erleichterung beruht im Wesentlichen auf der Erwägung, dass bei einer unver-

änderten Übernahme eines gesetzlichen Preisanpassungsrechts an die Transparenz der

vertraglichen Regelung keine höheren Anforderungen gestellt werden können als an die ge-
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atzliche Regelung. Es ist daher auch grundsAtZIich zu~ässig, vom Gesetz.verwendete unbe--

Simmte Rechtsbegriffe zu Obemehmen (PalandtlGrOneberg. 69. Auflage, § 307. Rn. 18

n. w.N.). Diese Erwägungen kommen bei der streitgegenständlichen Klause~ jedoch nicht

;zum Tragen, da sich die WärmemarktkJausel gerade nicht an einem gesetzlichen Vorbild

aientiert (dazu vorstehend unter 1.b».

De Kammer verkennt nicht, dass die Formu~ierung des §4 Abs. 2 AVBGasV ebenfaJts nicht

alS sich heraus verstandlich ist. Eine Verpflichtung zur Prelssenkung kann ihr nur unter Hin-

zuziehung der einschlägigen höchstrichtertichen Rechtsprechung entnommen werden. Es

gelten jedoch, wie vorstehend ausgefOhrt, grunddtzlich unterschied Rehe Maßstäbe für die

Alslegung von Gesetzen (bzw. gesetzeswiederhoJenden Bestimmungen in AGa) und von

AGB, die auch unterschiedliche Aus~egungsergebnjsse widerspruchsfrei nach sich ziehen

kOnnen.

ci} Die unangemessene Benachteiligung der Beklagten wird nicht durch ein ihr vertraglich

eingeräumtes Kündigungsrecht ausgeglichen. Der BGH hat dazu bereits ausgefOhrt:

,.Eine unangemessene BenachteHigung der Kunden dUl'Ph eine Preisanpassungs-
klause/. die dem Verwender PreiserhiJhungen zur Steigerung seines Gewinns ennOg-
licht, kann grondslltzlich nicht durch ein Recht zur KOndigung ausgeriJumt werden"
(BGH, NJW 2008, 360, Rn. 13; BGHt NJW 2009, 2051, Rn. 36 ff.; BGH, NJW 2010.
993, Rn. 33).

Dieser Grundsatz greift auch vorliegend in Bezug auf das KOndigung&recllt gemäß

§32 Abs. 2 AVBGasV ein, das der Beklagten gemäß Ziff. 1.3. der Allgemeinen Informatio-

nen zum Sondervertrag KlassikGas eingeräUmt wird. Denn bei einer KonsteUation wie der

vorliegenden setzt eine Kompensationsmögfichkeit mindestens voraus,

.dass der Kunde vorab aber die beabsichtigte PreiserhMung infotmiert wird utld sich
vom Vertrag lösen kann, bevor sie wirksam wird" (BGH. NJW 2010, 993, Rn. 33;
BGH, NJW2007, 1054, Rn. 30). .

Eine rechtzeitige Information der Beklagten. die es ihr ermög~icht, vor Wirksamwerden der

Preisänderung zu kUndigen, ist vorliegend nicht hinreichend sichergestellt. Nach Ziff. 2 der

A»gemeinen Bestimmungen des Sondervertrags wird der Kunde zwar vorab Ober dfe Preis-

änderungen durch schrlftJlche Mitteilung oder öffentliche Bekanntmachung informiert. Oie

Änderungen werden dann zu dem in der Bekanntmachung/Information genannten Termin

wirksam. Dabei ist es möglich, dass die Preisanpassung unmittelbar nach der Bekanntgabe
wirksam wird. Das KOndigungsrecht der Bek!agten gemäß § 32 Abs. 2 AVBGasV ist hinge.

gen fristgebunden, mit der Folge,. dass die Beklagte - wenn auch nur tOr einen kurzen Zeit-
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raum - die höheren Bezugspreise, die mit der Preisanpassung vor ihrer KOndlgungsmOgllch-

keit wirksam werden, zu entrichten hätte.

2. An die Stelle der unwirksamen Klausel tritt weder kraft Gesetzes ein dem § 4 AVBGasV

entsprechendes Preisanpassungsrecht, noch steht der Klägenn im Wege der ergänzenden

Vertragsauslegung ein Recht zur Preisanpassung zu.

a) Das Preisanpassungsrecht aus § 4 AVBGasV kann nicht als ergänzend anwendbares

dispositives Recht herangezogen werden.

(1) Die Anwendbarkeit des gesetzüchen Anpassungsrechts ergibt sich nicht im Wege einer

Verweisung auf ~ie AVBGasV durch Ziff. 1.3. der Allgemeinen Informationen zum Sonder-

vertrag, §4 AVBGasV gilt nicht subsidiär, wenn ein Vertrag eine eigenständige Vereinbarung

zur Preisanpassung enthält, die sich als abschließende Regelung darstellt (vgl. BGH, NJW

2010. 993, Rn. 37). Zift. 4 des Gasileferungsvertrags steUt elne soJette abschließende Ver-

einbarung Ober die Preisanpassung dar. Denn sie·nennt mit dem Verweis auf die Preisent-

wicklu1l9 auf den Wärmemarkt ein Kriterium, nach dem die Anpassungen edolgen soUen.

Überdies ergibt sich die Unanwendbarkeit von § 4 AVBGasV bereits aus der einschränken-

den Formulierung des Verweises:

~Bei Widersprochen haben die Bestimmungen dieses Vertrages vor denen der

AVBGasV Vorrang. "

(2) Ein ROCkgriff auf §4 AVBGasV ist auch nicht auf Grundlage des §306 Abs. 2 BGB mög~

lieh. Zwar blelbt der Vertrag nach § 306 Abs. 1 BGB im übrigen wirksam. wem aDgemeine

Geschäftsbedingungen nicht Vertragsbestandteil geworden oder unwirksam sind. An die

Stelle der unwirksamen Klausel tritt gemAß § 306 Ab&. 2 BGB das dispositive Recht Nach

der Rechtsprechung des BGH ist jedoch ein Rückgriff auf § 4 Abs. 1, 2 AVBGasV dann nid1t

möglich, wenn es sich -wie vorUegend - um einen Sonderk.undenvertrag handelt

"Eine Rechtsnorm, die taT Verträge Ober Öle Versorgung von Sonderkunden mit Gas
eine PreisanpassungsmOgHchkeit fOr den FaD VOfSieht, dass sich die Bezugskosten
des Gasversorgungsuntemehmens Sndem, ist nicht ersichtlich. Insbesondere zlJhlt §
41 und 11AVBGasV schon deshalb nicht zu den an die stelle der unwirtcs8men Preis-
anpassungsklausal tretenden gesetzlichen Vorschriften, wel] es sich bei den KI. je-.
weHs um Sonderkunden und nicht um Tarifkunden i.S. von § AVBGASV § 1
AVBGASV § 1 Absatz 11A VBGasV handelt, deren Versorgung mit Gas nach Maßga-
be von Sonderbedingungen und nicht ... nach allgemeinen Bedingungen und zu all-
gemeinen Tarifpreisen eTfoJgt" (BGH, NJW 2010, 993, Rn. 39).



(3) Auch eine analoge Anwendung des §4 AVBGasV scheidet aus, da es bereits an einer für

die analoge Anwendung von Rechtsvorschriften erforderlichen planwidrigen RegelungslOcke

fehlt (BGH. NJW 2010,983, Rn. 41 mit Verweis auf BGH NJW 2009, 1200, Rn. 24). Zur Be-

grOndung fOhrt der BGH aus:

"Mit dem Erlass von §4 AVBGasV hat der VerotrJnungsgeber von der Erml.chtigung
in § 711EnWG Gebrauch gemacht (vgl. BR-Dr nn9, S. 33). Diese Vorschrift war
durch das Gesetz zur Regelung des Rechts der Allgemeinen Geschaftsbedingungen
vom 9. 12. 1976 (BGBI I. 3317) in das Energiewitfschaftsgesetz eingefOgt worden
(vgl. BR-Dr 360175, S. 45). Durch das gleiche Gesetz wurde die mit dem heutigen §
310 Absatz 11BGB Obereinstimmimde Regelung des § 23 Nr. 2 AGBG eJngefiJhrl, mit
der der Gesetzgeber beabsichtigte, weiterhin eine Versorgung der Sonderabnehmer
ganz oder teOweise zu den tor Tarifabnehmer geltenden Bedingungen zuzulassen,
weil Sonderabnehmer regeTmlJßig keines startcel9n Schutzes bedOrtWn als TarifBb-
nehrner (vgl. BR-Dr 360175, S. 42). Den hinter dieser Ausnahme stehenden Gedan-.
ken, dass Sonderabnehl7Jflr. auch wenn sie Verbraucher sind, keines slArlceren
Schutzes bedOden als Tadfabnehmer, so dass es den Versorgungsuntemehmen frei
stehen mOsse, ihre Allgemeinen Geschäftsbedingungen mit Sonderabnehmem ent-
sprechend den Allgemeinen Vel1JOlT1ungsbedingungen auszugestalten, hat der Ge--
setzgeber bei Schaffung des inhaltsgleichen § BGB §310 BGB § 310 Absatz 1/8GB
beibehalten. Im Gesefzgebungsverfahren ist dazu ausgefOhrt WOIden. dass die bishe-
rigen §§10, 11 AGBG (= §§ 30B, 309 RE) nicht tor Verträge mit Sonderabnehmem
von Strom und Gas g8ften, 6S sei denn. dass die Vertrilge Abweichungen von den
Verordnungen Ober "Allgemeine Bedingungen fOr die Versorgung mit Elektrizität bzw.
G8S~ die fOr den RegelfaU der typisierten Verlragsbeziehungen der Versorgungsun-
temehmen zu Tarifkunden den Inhalt der Versorgungsvertrilge bestimmen, vorsehen
(BT-Dr 1416040, S. 160). Das zeigt zugleich, dass dem Gesetzgeber und - diesem
foigend - dem Verordnungsgeber dl& Unterscheidung zwischen Tarif- und SonderalJ..
nehmem ebenso bewusst war wie die vom Gesetzgeber angestrebte sachliche
Gleichbehandlung dieser Abnehmergruppen. Dennoch - und nach dem vorstehend
Ausgefahrten ersichtlich auf Grund emer bewussten Entscheidung - ist em Rege-
Jung der AJlgememen Bedingungen rOr die Gasversorgung von Sonderkunden im Ve-
rordnungswege ebenso wenig eTfolgt wie die AJlgemeinen Bedingungen tar Tarifkun-
den auf Sonderlcunden ganz oder teilweise fiJr anwendbar erldiJrl wrxden sind. Es ist
vielmehr umgekehrt den Versorgungsuntemehmen ffeigestem worden. tor ihre Ver-
trsgsgesta/tung mit Sonderkunden die Aßgemeinen Bedingungen fOr Tarifkunden
durch rechtsgeschSftliche, hier In Bezug auf § 4 / und 11A VBGasV aber gerade nicht
ausgesprochene AnwendungserkNirong {...} ganz oder teilweise zu Obemehmen·
(BGH, NJW 2010, 993, Rn. 41).

(4) Eine entsprechende Anpassungsmöglichkeit ~ässtsich gleichfalls nicht aus der Rechtsna-

tur des Versorgungsvertrags herleiten:

.Ebenso wenig folgt eine solche Anpassungsmöglichkeit als verlragsimmanente Ge-
staltung aus der Rechtsnatur des Versorgungsvertrags. Sie ist auch keineswegs
zwingend. Vielmehr besteht für die Parteien eines solchen Vertrags alternativ die
MOglichkeit, Anderungen der Bezugskosten etwa bei der Preisbemessung durch ent-
sprechende Risikozuschläge zu etfassen, im Falle solcher Anderungen eine Pflicht
zur Neuverhandlung des Preises' vorzusehen oder ein (Sonder-)KDndlgungsrecht zu
vereinbaren" (BGH, NJW 2010, 993, Rn. 40).
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(5) letztlich rechtfertigt auch die § 4 AVBGasV zukommende Leitbildfunktion eine Anwen-

dung dieser Bestimmung nicht Denn eine Übernahme in den Vertrag an Stelle der verwen-

deten Preisanpassungsklausel verbietet sich insbesondere daM, wenn die vertragUche An-
passungskJauseJ sich nicht an dem LeJtbüd orientiert (Vgl. BGH, NJW 2010, 993, Rn. 40).
Dass voniegend die von der K1ägerin verwendete Preisanpassungsklausel nicht dem gesetz·

lichen Leitbild entspricht, ist bereits oben ausgefOhrt worden (siehe unter 1.b».

b) Ein PJeisänderungsrecht ist der Klägenn nicht im Wege der ergänzenden Vertragsausie-

gung zuzubilligen.

(1) Die durch Wegfall der Klausel entstehende LOcke ist nicht im Wege der ergänzenden

Vertragsausiegung Ober§ 306 Abs. 28GB zu schlleßen. Zwar zAhlen die §§ 133, 1578GB

als Grundlage für das Institut der ergänzenden Vertragsauslegung zu den gesetzlichen Vor-

schriften im Sinne dieser Nenn. Eine ergänzende Vertragsauslegung kommt indes nach der

Rechtsprechung des BGH nur in Betracht,

.wenn sich die mit dem Wegfall einer unwirksamen Klausel entstehende LOCkenicht
durch dispositiVes Gesetzesrecht fallen lässt und dies zu einem Ergebnis fahd, dass
den beiderseitigen Interessen nicht mehr in vertretbarer Weise Rechnung tliJgt, s0n-
dern das VertragsgefOge einseitig zu Gunsten des Kundenvel8Chiebr' (BGH, NJW
2010,993, Rn. 44),

Diese Voraussetzungen sind vorliegend nicht ermUt. Der ersatzlose Wegfall der angefochte-

nen Klausel fOhrt nicht dazu, dass das VeFtragsgefOge völlig einseitig zu Gunsten der Be-

klagten verschoben wird.

Eine unzumutbare Belastung ergibt sich zunächst nicht daraus, dass ein ersatzloser Wegfall
der Klausel zu einem Anspruch der Beklagten auf Belieferung zu einem Festpreis fOhrte.

Dabet ist unerheblich. ob die KJägerin die Beklagte zu einem Preis beliefern musste, der

nicht dem objektiven Wert des Gases entsprBch. Denn der Klägerin stand es jedenfalls nach

den vertraglichen Regelungen frei, das Vertl"agsverhäJtnis zu kündigen und den Vertrag mit

wirksamen Klauseln auf der Grundlage der gegebenenfalls geänderten wirtschaftlichen

Rahmenbedingungen neu abzuschließen. Die KlAgenn konnte sich jeweils mit einer KOncli-
gungsfrist von einelT'l: Monat zum Ablauf der Mindestvertragslaufzeit von einem Jahr und so-

dann mit einer Frist von einem Monat sI.#' das Ende des Kalendermonats von dem Verträgen
lösen (vgl. § 32 Abs. 1 AVBGasV, § 20 Abs. 1 S. 1 GasGW). Wenn sie bis.zu diesem Zeit-
punkt an den vertraglich vereinbarten Preis gebunden bleibt, so fUhrt das nicht ohne weiteres

zu einem unzumutbaren Ergebnis (Vgl. BGH, Urteil vom 14.07.2010, /'t.z.: VIII 2.46/08 =
BeckRS 2010, 18944. Rn. 51 f., BGHt NJW 2010, 993, Rn. 45; lG Hamburg, Urteil vom

27.10.2009, Az.: 301 032105, S. 16).
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Far die Klägerln bestand auch Anlass, eine KOndlgung des Vertrags In EFWagung zu ziehen.
Sn ausreichender Grund, Ober eine KtJndigung des VertragsverhAltnisses nachzudenken,

besteht bereits, wenn der Kunde den Preiserhöhungen widersprochen und dadurch deutlich

gemacht hat, dass er mit diesen nicht einverstanden ist (vgl. BGH, Urteil vom 14.07.2010,
AL.: VIII ZR 246108 = BeckRS 2010, 18944, Rn. 51). Dies hat die Beklagte mit Schreiben

vom 21.07.2005 getan. Dabei hatte sie die Wirksamkeit der Anpassungsklausel auch nicht

aJßer Streit gestellt. Eine solche Erklärung ergibt sich nicht daraus, dass die Beklagte im

Widerspruchsschreiben lediglich die UnbHligkeit der Preisanpassungen gerügt hat Aus der

Beanstandung der Billigkeit der Preise Jasst sich nicht ableiten, dass fOr die Zukunft auf an-

dere Einwände, die zur Unwk'ksamkeit der PreiserhOhung führen könnten, verzichtet werden

soll. Die von der Beklagten gewählte Formulierung -

,.Diese Erhöhung halte ich angesichts der Entwicklung des Gaseinkautspreises fOr

unbillig. Da Sie den Nachweis der BUligkelt nicht erbracht haben, ist der von Ihnen

geltend gemachte Anspruch nach §315 Absatz 3 Satz 28GB nicht flliig.••

- lAsst einen entsprechenden Willen nicht mit der erforderlichen Deutlichkeiterkennen. Die

Ktägerin musste infolge dessen eine gerichtliche OberprOfung in Betracht ziehen. Dabei durf-

te sie auch nicht darauf vertrauen, dass die bisherige Rechtspr9Chung, nach der die Wär-

memarktklausel uneingeschränkt für wirksam gehalten wurde, beibehalten wird. Zwar be.-

steht nach verfassungsrechtlichen Grundsätzen ein gewisser Vertrauensschutz in Bezug auf
Änderungen der Rechtsprechung. Eine solche ist jedoch jederzeit möglich, wenn sie sich Im

Rahmen der vorhersehbaren Entwicklung bewegt oder ausreichend begrOndet wird (vgl.

MaunzlDUrigJGrzeszick. 58. EI.. 2010. Art. 20, Rn. 106). Gerade im Bereich des Rechts der
Allgemeinen Geschäftsbedingungen trägt grundsätzlich der Verwender das Risiko, dass eine

zunächst unbeanstandet gebliebene Klausel in späteren höchstrichterlichen Entscheidungen

wegen unangemessener Benachteiligung des Vertragspartners als unwirksam beurtein Wird.
Denn

••ein Vertragsparlner, der sich nicht mit fler gesetzlichen Regefung begnOgt und zur
Erweiterung seiner Rechte den Weg der AHgemeinen Geschäftsbedingungen wählt,
wird In der Regel nicht dadurch in seinem schutzwDrdigen Vertrauen beeinfr§chtigt,
dass eine Klausel geraume Zeit unbeanstandet [JfJbIieben ist und erst nach Jahnm
gerichtlich (iJr unwirksam erachtet wird" (BGH NJW 2008, 1438, Rn. 20).

Gründe, von dieser grundsätzlichen RIsikoverteilung abzuweichen, liegen hier nicht vor.

Eine unzumutbare Belastung der K1ägerin ergibt sich ebenfalls nicht daraus, dass sie b&-

fürchtet, den ROckforderungen zahlreicher anderer Kunden ausgesetzt zu sein. Es Ist aus
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RechtsgrOnden nur eine individuelle Betrachtung der wirtschaftlichen Auswirkungen im ein-

zelnen Energielieferungsverhältnis vorzunehmen (vgt. LG Hamburg, Urteil vom 27.10.2009,

Az.: 301 032105, S. 17; OLG Rostock, Urteil vom 28.05.2010, kz..: 4 U 117/09, 5.4). Dem

Zivilrecht sind grundsä1zJich kollektive Betrachtungen fremd, die dazu rohren, dass durch

Einbeziehung einer Vielzahl vergleichbarer Fälle sich die Rechtslage gegenOber der Lage

bei Individueller Betrachtung verschiebt (vgt BOdenbender, NJW 2009,3125,3128).

Denn dies liefe letztlich darauf hinaus, den Verwender gerade und nur deshalb zu privilegie~

ren, weil er eine rechtlich unhaltbare K!auseI in einer Vielzahl von Vertragsverhältnissen ver-

wendet. Ölese VIelzahl setzen jedoch bereits Begriff und Systematik des Rechts der Allge--

meinen GeschAftsbedingungen mit den oben beschriebenen Rechtsfolgen der teilwelsen

Unwirksamkeit einer Preisabrede voraus. Zudem ist auch nicht ersichtlich, weshalb eine blo-

ße Addition der wirtschaftlichen Nachteile, die sich aus der Unwirksamkeit der Preisanpas-

sungsklausef im Einzelvertrag ergeben und vor denen sich der VelWender durch Kündigung

schotzen könnte (s.o.), zu einer anderen Beurteilung der Rechtsfolgen trahren sollte. Schließ-

lich wOrde eine mehrere Vertragsverhättnisse zusammenfassende Betrachtung eine Ge-

samtbeurteilung des untemehmerischen Verhaltens der Klägertn erforderlich machen, das in

seiner Gesamtheit einer rechtlichen Beurteilung durch das Gericht praktisch nicht zugänglich

tst.

Anderes ergibt sich auch nicht aufgrund energierechüicher Besonderheiten. Zwar ist nach

§ 18 Abs. 2 - 54 NDVGas eine Haftungshöchstgrenze fOr den FaD einer nicht vorsätzlichen

Schadenszufügung bei Störung der Energieversorgung vorgesehen. Bei der Regelung han-

delt es sich aber um eine Ausnahmevorschrift. deren Rechtsgedanke fOr die vorliegende

Konstellation nicht herangezogen INerden kann. Denn auf die Gestaltung ihrer eigenen All-

gemeinen Geschäftsbedlngungen hat die Klagerin Einfluss. Soweit sie aber ungestörte

Energieversorgung sicherstellen muss, können Störungen auf einer Vielzahl von Ursachen

beruhen, die außerhalb de5 von ihr beherrschten Gefahrenbereichs Degen.

Überdies würde eine ergänzende Vertragsauslegung jedenfalls ausscheiden, weil keine aus~

reichenden Anhaltspunkte cIafOr vorhanden s~ welche Regelung tUe Parteien bei Kenntnis

der Unwirksamkeit der beanstandeten Klausel vereinbart hätten. Kommen unterschiedliche

GestaltungsmOglichkeiten in Betracht, ohne dass erkennbar ist. welche die Parteien gewählt

hätten, sind dle Gerichte zu einer ergänzender:t Vertragsauslegung weder in der Lage· noch

befugt (BGH. NJW 1996, 996, Rn. 37).

Vorliegend Ist nicht erkennbar, welche genaueo Modalitäten nach dem hypothetischen Willen

beider Parteien fUr ein Erhöhungsrecht hätten gelten saUen (zur identischen Preisanpas-
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sungsklausel so auch AG Hamburg-B1ankenese. Urteil vom 31.07.2009, Az.: 516 C 46109;

LG Hamburg, Urteil vom 27.10.2009, Az.: 301 032/05, S. 151.). Es kommen sowohl zum
Grund als auch zur Höhe zahlreiche Gestaltungen in Betracht, ohne dass es belastbare Hin-

weise darauf gäbe, welche Vorstellungen belde Parteien hlelZU gehabt oder entwickett hät-

ten, wenn sie die Unwirksamkeit der Regelung gekannt hätten. Die FotgenJng der Klägerln,

es käme nur ein an BilligkeitsmaßstAben orientiertes Preisanpassungsrecht in Betracht, ist
nicht zwingend. Aus dem Umstand, dass die Bektagte nach der Preiserhöhung, d.h. nach

Vertragsschluss die Unbilligkeit der Preise rQgt, kam nicht geschlossen werden f sie habe
ursprünglich ein an der Billigkeit orientiertes Preisanpassungsrecht vereinbaren wollen.
Vielmehr verdeutlicht dies nur, dass sie dachte, die KJagenn sei aufgrund der aktuellen

PreisanpassungsklauseJ an diesen Maßstab gebunden. Ebenso geht der Verweis, es sei im
Interesse der Beklagten gewesen, ein sotches Prelsanpassungsrecht zu vereinbaren, fehl.

Es kommt darauf an, was dae Parteien vereinbart hAtten; nicht darauf. was sie vemOnftiger-

weise hätten vereinbaren sollen. Ob eine entsprechende Vereinbarung tatsächlich den Inte-
ressen der Beklagten diente, ist daher irrelevant.

Letztlich fahrt auch der Vergleich der KJägerln mit der Rechtslage bei Gesamtunwir1csamkeit
des Gasversorgungsvertrags zu keinem anderen Ergebnis. Bei der Gesamtunwirksamkeit

eines Vertrags sind die ausgetauschten Leistungen mangels vertraglicher Preisvereinbarung

nach dem objektiven Marktwert auszugleichen. .51 von der Unwirksamkeit nur ein Teil der

Preisabrede, nämlich die Preisanpassung fOr die Zukunft, betroffen und ist die Grundpreisab-

rede hingegen wirksam, so besteht schon keine Notwendigkeit, die vertragliche Preisverein-
barung durch den kaum zu ennittelnden objektiven Wert der Leistung zu ersetzen. Dass da-
durch Nachteile fUr den VelW9nder entstehen, wird im Recht der AJlgemeinen Geschäftsbe-

dingungen ausdrOckJich hingenommen. Denn dieser trägt die Verantwortung fOr den Wortlaut
sowie fOr die Einbeziehung seiner Bedingungen in den Vertrag.

(2) Die Parteien haben, anders als die Klägerin meint, im Versorgungsvertrag keine Preisva-

rIabilität als solche vereinbart mit der Folge. dass lediglich die Regelung Ober die Ausgestal-

tung der Preisanpassung unwirksam ware. Die Rechtsprechung, nach der bei auf längere

Zeit angelegten Spar- und Darlehensverträgen die Wahl zwischen einer gleich bleibenden
und einer variablen Verzinsung eine freie, keiner AGB-Kontrolle unterliegende Entscheidung

der Vertragspartner darstellt (BGH, NJW 2008, 3422), Ist auf die vomagende FaUgestaltung

nicht übertragbar, denn die Parteien haben nicht von vomeherein einen variablen Preis ver-

einbart. Vielmehr geht es um die Befugnis der KlAgenn zur nachträglichen Anderung eines

ursprOngJich vereinbarten (festen) Preises (BGH, Urteil vom 14.07.2010, Az.: Vllt ZR 246108

= BeckRS 2010, 18944, Rn. 53; vgl. auch BGH, NJW 2010, 993).
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3. Oie Beklagte hat die Preiserhöhungen nicht durch den bloßen Weiterbezug des Gases

anerkannt Der BGH hat jUngst ln dresem ZUsammenhand ausgefOhrt

.Bei einer einseligen PreiserMhung eines Gasversorgungsuntemehmens aufgrund
einer Preisanpassungsklausel. die unwirt<sam ... ist. kann die vOlbehaJtJose Zahfung
des erf16hten Preises durch den Kunden nach Obersendung einer auf der PreJserhli-
hung basierenden Jahresabrechnung nicht als stiIIschweigendIJ Zustimmung zu dem
erlIDhten Preis angesehen werden. Aus der Sicht des Kunden lasst sidl der Jahf98-
abrechnung. die einseitig erhöhte Preise ausweist. nicht ohne W9itEnS der Wille des
Versorgungsuntemehmens entnehmen, eine Anderung des Gaslieferungsverlrags
hinsicht6ch des vereinbaJten Preises herbeizufDhren. Selbst wenn der Kunde auf-
grund der Rechnung Zahlungen erbringt, kommt darin zunächst 81/ein seine Vorstel-
lung zum Ausdruck. hierzu verpflichtet zu se;'1o Der Umstand, dass eine Rechnung
VOfbehalllos beglichen wird. enthält grundsätzlich Ober seinen Charakter als ErffJJ..
lungshandlung hinaus keine Aussage des Schukfners, zugleich den Bestand der er-
fOIIten Forderungen insgesamt oder in eInZelnen Beziehungen außer streit zu stellen"
(86ff, UrieHvom 14.07.2010, Az.: VIII ZR 24&t)8 = BeckRS 2010, 18944, Rn. 57).

Oie Rechtsprechung zu einseitigen Preisemöhungen in einem Tarifkundenvertrag. nach der

ein einseitig erhöhter Preis nicht mehr auf seine Billigkeit gem. § 315 Abs. 38GB Oberprüft

werden kann, wenn der Kunde eine auf der Grundlage einer öffentlich bekannt gegebenen

Preiserhöhung vorgenommene Jahresabrechnung akzeptiert hat, indem er weiterhin wider-
spruchslos Gas bezogen hat, ist auf den vortlegend~n Fall nicht Qbertragbar .

.,Denn anders als in solchen Fällen ist bei einseitigen Preisanpassungen in einem Ta-
rlfkundenvertrag ... nicht zweifelhaft. ob das Versorgungsuntemehmen den Preis
Oberhaupt anpassen durne; es besteht lediglich Ungewissheit dariJber, ob die Preis-
anpassung der Billigkeitskontrolle gerniß §315 Abs. 38GB standhiJlt.. Diese gericht-
liche BiI/igkeitskontrolle findet nur statt. wenn der Kunde die UnbJlIgkeit der Lefs-.
tungsbestimmung durch Klage geltend macht oder IN6nn er gegenOber der Leis-
tungsbestimmung des Vemorgers den Einwand der der Unbilligkeit erhebt und der
Versmyer im Wege der Leisfungsldage vorgeht... Vor diesem Hintergrund hiHt:der
Senat es weit6ltJin fOr gerechtfeTtigt, das Verhalfen des Kunden, der nach der Ober-
sendung einer auf einer einseitigen PreiserhMung basierenden Jahresabrechnung
weiterhin Gas bezogen hat, ohne die Preiserhöhung in angemessener Zeit ~ß §
3158GB zu beanstanden, dahin auszulegen, dass er die Billigkeit der PreiserhfJhung
nicht in Frage stellt und ihr unter diesem Aspekt zustimmt. Hingegen kommt eine wei-
ter gehende Auslegung des KundenvedJaltens dahin, dass er nicht nur die Billigkeit
der jewe6igen einseitigen PreislJnderung. sondern - soweit es darauf ankommt -
auch die Berechtigung des Versorgungsuntemehmens zur einseitigen Preisßnderung
an sich akzeptiert, nicht in Betracht (BGH, Urleil vom 14.07.2010. Az.: V/li ZR 246AJB
= BeckRS 2010, 18944, Rn. 59).

b) Die Beklagte hat die Preise auch nicht dadurch anerkannt, dass sie im Widerspruchs-

schreiben lediglichdie Unbilligkeit der Preisanp~ngen gerügt hat. Aus der Beanstandung

der Billigkeit der Preise lasst sich nicht ohne weiteres ableiten, dass andere GrUnde) die zur

Unwirksamkeit der Preiserhöhung fUhren könnten, außer Streit gesteUt werden sollten. Dazu
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müsste ein entsprechender Wille eindeutig aus dem SChreiben hervorgehen. Dies tat vorlie-

gend nicht der Fall.

4. Auch seit dem 01.06.2007 hat die Klägerin die Preise nicht wirksam erhöht. Die Parteien

haben den Vertrag nicht dahingehend geändert, dass sich ein Preisanpassungsrecht der

Klägerin nunmehr aus § 5 GasGWergibt.

a} Das Schreibender ~erin vom 10.04.2007stellt schon kein Angebot. auf Ersetzung der

PreisAnderungskiausel der Ziff. 4 des Sondervertrags durch die R~e1ungen der GasGW

dar. Ein entsprechender Wille lasst sich nach dem maßgebUchen EmpfAngerhorizont nicht

erkennen. Denn in dem Schreiben wird nicht hinreichend deutlich zum Ausdruck. gebracht,

dass die Preisanpassungsklausel der Zift. 4 des Sondervertrags umfassend durch §5 Abs. 2

GasGW ersetzt werden soUte. Aus der Formulierung, dass bisiang die AVBGasV mit ihren

allgemeinen Bestimmungen Vertr.3g6~tandteiI gewesen seien und .diese hiermit durch die

GasGW und die zugehörigen Ergänzenden Bedingungen der E.ON Hanse ersetzt" WUrden,

wird nur deutlich, dass die Bestimmungen der AVBGasV ersetzt werden sollten. Der Wen-

dung ist indes nicht zu entnehmen, dass die vertragliche Regelung der Ziff. 4 Ebenfalls be-

deutungslos werden soltte.FOr diese Auslegung spricht auch der weitere lnhalt des SChrei-

bens. Obwohl ausdrOckJich erwähnt wird, dass Anderungen der Prefse nunmehr nach § 5

Abs. 2 GasGWerfolgen, wird nicht ausreichend klar, dass die Befugnis zu einer Preisan-

passung als solche auf eine neue Grundlage gestellt werden sollte. Vielmehr ist die Aussage

unter Berocksichtigung des weiteren Inhalts des Schreibens-

"Dies bedeutet fOr Sie, dass 2.8. eine Pf9isanpassung Ihnen gegeniJb&r nicht witk-
sam wird, sollten Sie Ihren Verlrag fristgemSß kOndigen und innerhalb eines Monats

nach Zugang der KOndigung einen Vertragsschluss mit einem anderen Anbieter

nachweisen k(jnnen.

And9rungen wie z.B. Preiserhöhungen. gelten nur dann. wenn wir Sie mindestem 6
Wochen vor Inkrafttreten öffentlich und auf unserer Intemetseite bekannt geben, Zu-
sItzlIch werden Sie von uns per Brief penlSnJich Infonnlwt. •

- nach dem objektiven Empfängerhorizont so auszulegen, dass lediglich fur die Modalitäten

der Anpassung nunmehr die Vorschriften der GasGW gelten sollen. Dies ergibt sich inßbe..

sondere daraus, dass die Bestimmung des § 5 Abs. 2 GasGW ausdrücklich nur Regelungen

Ober das Verfahren bei Preisänderungen treffen. Aus dem Wortlaut der Vorschrift war für die

Beklagte nicht zu erkennen, dass die Nenn aufgrund der Auslegung durch die Recht.
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sprechung die Befugnis zu einer einseitiger Preisanpassung enthalt Einen entsprechenden

Hinweis hat die Klägenn in diesen Schreiben nicht gegeben Auf die Frage, ob die Beklagte

ein etwaiges Angebot angenommen hat, kommt es daher nicht mehr an.

c) Selbst wenn die K1ägenn berechtigt gewesen wäre, den Vertragslnha1t einseitig zu ändern,

wäre doch nur eine Änderung mit dem vorstehend genannten Inhalt zustande gekommen.
Ob ihr ein entsprechendes Änderungsrecht aus §4 AVBGasV in Verbindung mit den vertrag-

lichen Bestimmungen Oberhaupt zustand; kann daher offen bleiben.

d) Der Vertrag wurde schließlich auch nicht kraft Gesetzes dahingehend geandert, dass sich

ein Preisanpassungsrecht der KJägerin nunmehr aus § 5 Abs. 2 GasGW ergibt Es kann
offen bleiben~ob die Pfflcht zur Umsteltung auf die GasGW gemäß § 115 Abs. 3 S. 3 EnWG
nach Fristablauf zu einer Vertragsänderung kraft Gesetzes fUhrt. Jedenfalls wäre § 5 Abs. 2
GasGW nicht VertragsbestandteiJ geworden. Die Nonn zählt nicht zu den Vorschriften, die
fQr Sondervertragskunden zwingend gelten sollen. Dies ergibt sich aus dem Wortlaut, der
sich auf "Anderungen der Aßgemeinen Preise- bezieht.

111.
Die Kostenentschektung beruht auf § 97 ZPO. Oie Entscheidung Ober die vorläufige VaU-

streckbarkeit folgt aus §§ 708 Nr. 10, 711, 713 ZPO.

IV.
Die Revision ist nicht zuzulassen, da der Rechtsstreit keine grundsätzüche Bedeutung hat

und die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine

Entscheidung des Revisionsgerichts nicht erfordert (§ 543 Abs. 2 ZPO).

Die Frage, ob die streltgegenständliche Klausel wirksam ist. ist höehstrichterlich bereits hin-

reichend geklärt. Auch handelt es sich bei der Frage, ob eine materiell dem Preisanpas-
sungsrecht des § 4 AVBGasV bzw. §§ 6 Abs. 1 S. 2, 5 Abs. 2 GasGWentsprechende

Preisanpassungsklausel nach dem Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen wirksam

ist, nicht um eine Rechtsfrage, die es erfordern wurdet die Revision zuzulassen. Die Frage
ist vorliegend nicht entscheIdungserheblich. Denn die streitgegenstandliehe Preisanpas-

sungsldauseJ weicht n:tateriell von dem gesetzlichen Preisanpassungsrecht ab. Gleiches gilt

für die Frage der Billigkeit der von der K1äg~n vorgenommenen Preisanpassungen. Auch

auf diese kommt es im vorliegenden Rechtsstreit nicht an. Der Klägerin steht bereits kein

Recht zur Anpassung zu.



Schließlich ergibt sich aus der Frage, welche Klausel an die SteDe einer unwiritsamen Preis-

anpassungs klausel treten warde, keine Veranlassung, die Revision zuzulassen. Diese Frage
wurde jUngst höchstrichtertich dahingehend entschieden, dass weder die gesetzüch& Rege-

lung an die Stelle der Klausel tritt, noch dem Energieversorgungsunternehmen im Wege er-

gänzender Vertragsauslegung ein Recht zur Änderung des vereinbarten Preises zusteht,

wenn ihm - wie auch im konkreten FaH - ein Festhalten am vereinbarten Preis deshalb nicht

unzumutbar ist, weil es sich innerhalb überschaubarer Zeit durch Kündigung vom Vertrag

lösen kann (BGH 28.10.2009, A:z..: VIll ZR 320/07, BGH, Urteil 14.07.2010, Az.: VIII ZR

246/08). Die bisher höchstrichtertich noch nicht entschiedene Frage, ob eine ergänzende

Vertragsauslegung aufgrund von wirtschaftlichen Nachteilen, die sich aus dem Abschluss

einer Vielzahl gleich lautender Verträge ergeben, geboten sein kann, macht vorliegend die

Zulassung der Revision nicht erforderlich. Zu dieser Frage hat die KIAgerin nicht hinreichend

vorgetragen. Sie trägt lediglich vor, dass bei Betrachtung aller Verträge, welche die streitge-

genständliche Klausel enthalten, ein GesamtrOckforderungsrisiko in Höhe von insgesamt 749
Mio. E, bei isolierter Betrachtu09 der Wlderspruchskunden von 73 Mfo. E bestehe. Diese

Zahlen sind für sich genommen jedoch nicht aussagekräftig. Die der Frage der Unzumutbar-
keit kommt es nicht auf Verlustrisiken, sondern auf die sich tatsAchlich realisierenden Vertu&-

te an. Vor allem aber legt die Klägerin nicht dar, in welcher Relation die behaupteten Risiken

zum gesamten Umsatz und Gewinn des Unternehmens stehen und.ob im SaJdo Oberhaupt
Verluste eintreten. Ein solcher Vortrag wäre aber erforderlich, um beurteilen zu können, ob

die behaupteten finanzieUen Nachteile unzurnutbar sind und zu einer nicht mehr hinnehmba-
ren einseitigen Verschiebung des VertragsgefOges zulasten der Klägerin fUhren. Schließlich
hat die KlAgenn nichts dazu vorgetragen, ob die drohenden Verluste bereits durch Gewinne

in arideren Zeiträumen in demselben Vertragsverhältnis kompensiert wurden. Bei einem

DauerschuJdverhältnls - wie einem Energielieferungsvertrag - ist es indes naheliegend,

auch hinsichtlich des Vertragszeitraums eine Gesamtbetrachtung vorzunehmen. Ansonsten
kOnnte sich ein Vertragspartner auf eine unzumutbare Belastung berufen, sobald Verluste in

einer nicht unerheblichen HOhe aufgrund einer unwirksamen KtauseJ eintreten, obwohl er
Ober Jahre hinweg hohe Gewinne erzielt hat und daher im gesamten Vertragszeitraum kein
Negativsaklo eingetreten ist.

Eine aber diese Streitfrage hinausgehende grundsätzliche Bedeutung ist dem vorliegenden

Rechtsstreit nicht zu entnehmen.

Wandel Dr. Tolkmitt Mundhenk


